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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 6600/J-NR/2015 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Christian Lausch und weitere Abgeordnete haben an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend „Besuch des Ausbildungslehrganges E2a im Parlament“ 

gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage aufgrund der mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Nein. 

Zu 3 und 4: 

Die Initiative ging vom Vortragenden des Unterrichtsgegenstandes „Verfassungsrecht und 

Behördenaufbau“ aus. Die Genehmigung wurde durch die Leitung der Abteilung 

Grundausbildung in der Strafvollzugsakademie erteilt.  

Zu 5 bis 8: 

Der Kommandant der Abteilung Grundausbildung in der Strafvollzugsakademie hat den 

Besuch mit einer Mitarbeiterin des parlamentarischen „BürgerInnenservice“ terminlich 

koordiniert und begleitet. Die TeilnehmerInnen wurden vom 2. Nationalratspräsidenten  

Dr. Kopf begrüßt. Warum der 2. Nationalratspräsident als Gastgeber fungierte, ist mir nicht 

bekannt. Eine Anfrage an die Nationalratspräsidentin erging nicht, weil dies nach den mir 

übermittelten Informationen seitens der Organisatoren als nicht erforderlich galt. 

Zu 9 bis 13: 

Die TeilnehmerInnen wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass Führungen im Parlament 

grundsätzlich kostenpflichtig sind, in ihrem Fall aber keine Kosten anfallen würden. Um 

jeglichen Anschein einer politischen Beeinflussung zu vermeiden, wurde die Abteilung 

Grundausbildung in der Strafvollzugsakademie nunmehr angewiesen, Besuche des 

 

BMJ-Pr7000/0231-Pr 1/2015
 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER FÜR JUSTIZ 

 

 
Museumstraße 7 
1070 Wien 
 
Tel.: +43 1 52152 0 
E-Mail: team.pr@bmj.gv.at  
 
 

6407/AB 1 von 2

vom 24.11.2015 zu 6600/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



2 von 2 
 

Parlaments künftig ausschließlich über das „BesucherInnenservice“ anzumelden. Die Kosten 

werden von der Vollzugsverwaltung getragen werden. 

 

Wien, 24. November 2015 

 

 

Dr. Wolfgang Brandstetter 

 
Datum/Zeit 2015-11-24T15:53:41+01:00           

Hinweis
Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.
Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und
des Ausdrucks finden Sie unter:
http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur 
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